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CDU Fraktion Oelde  

An den          18.11.2016 

Bürgermeister der Stadt Oelde 

Herrn Karl-Friedrich Knop 

Ratsstiege 1 

59302 Oelde          

 

 
 

CDU-Antrag für die nächste Sitzung des Rates am 19. Dezember 2016  

Tempo 30 vor Oelder Schulen  

 

 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Knop,  

 

hiermit stelle ich im Namen der CDU-Fraktion folgenden Antrag: 

 

Der Rat der Stadt Oelde möge beschließen: 
 

Es ist zu prüfen, inwieweit im Oelder Stadtgebiet einschließlich der Ortsteile die 

Einführung von Tempo-30-Zonen auf Hauptverkehrsstraßen in „sensiblen Bereichen 

mit besonders schützenswerten Verkehrsteilnehmern“, wie zum Beispiel vor Schulen, 

Kindergärten und Senioren- und Pflegeinrichtungen, möglich und sinnvoll ist.  

 

Hierbei ist insbesondere die Einrichtung einer Tempo-30-Zone vor der Albert-

Schweitzer-Schule auf der Straße Zur-Axt zu evaluieren (hier gab es in der 

Vergangenheit schon Diskussionen zur Einrichtung einer Tempo-30-Zone im 
Planungsausschuss).  

 

 

 

Begründung für den Antrag:  

 

Insbesondere im Hinblick auf die Sicherheit unserer Kinder ist es wichtig, sinnvolle 

präventive Maßnahmen zu ergreifen, die dabei helfen, eine mögliche Unfallgefahr zu 

reduzieren. Dazu gehört aus Sicht der CDU-Fraktion grundsätzlich die Einrichtung von 

Tempo-30-Zonen vor Schulen. Auch der Gesetzgeber hat dies erkannt.   
 

Die Bundesländer haben kürzlich Änderungen der Straßenverkehrs-Ordnung (StVO) 

beschlossen - Kern der Reform ist die leichtere Einführung von Tempo 30 vor Schulen.  

 

Der Bundesrat hat einer Regierungsverordnung zugestimmt, die zahlreiche 

Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit enthält. Dadurch gibt es künftig 

Vereinfachungen bei der Einrichtung von Tempo-30-Zonen auf Hauptverkehrsstraßen: 

Länder und Kommunen brauchen vor Schulen, Kitas oder Krankenhäusern keinen 

Unfallschwerpunkt mehr nachzuweisen. 
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Die StVO-Novelle ist noch nicht endgültig beschlossen, da die Bundesregierung noch 

kleinere vom Bundesrat beschlossene Änderungen umsetzen muss. Sobald das 

geschehen ist, kann die Verordnung offiziell verkündet werden. 

 
Auch wenn im Moment noch keine endgültige Rechtssicherheit (mit dieser ist in Kürze 

zu rechnen) vorliegt, sollte der Antrag bereits von der Verwaltung bearbeitet werden.   

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen, 

CDU-Fraktion  

A. Drinkuth      

                                    

Vorsitzender: 

Andre Drinkuth 
 
Anschrift:  

B.-Klockenbusch Str.10 
59302 Oelde 
 
Telefon: 

02522 /  830373 
 

Mail: 

andredrinkuth@gmail.com 
 

Mobil: 

0174 / 1032254 


